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§ 13 K|BG

KIBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschaftigungsgesetz 1987

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Fur Personen unter 15 Jahren, die im Rahmen eines Ferialpraktikums oder eines Pflichtpraktikums beschaftigt
werden (8 2 Abs. 1a Z 2 und 3), gelten die88 11 und 12 mit folgenden Abweichungen.

2. (2)Wahrend unterrichtsfreier Zeiten von mindestens einer Woche darf die tagliche Arbeitszeit sieben Stunden
und die Wochenarbeitszeit 35 Stunden nicht Gberschreiten. In dieser Zeit sind eine abweichende Verteilung der
Arbeitszeit (8 11 Abs. 2 bis 3) und eine Arbeitszeitverlangerung durch Vor- und AbschluBarbeiten @ 12 Abs. 2 und
3) nicht zulassig.

3. (3)Betragt die Unterrichtszeit an einem Schultag mindestens sieben Stunden oder in einer Schulwoche
mindestens 35 Stunden, so ist eine Beschaftigung im Betrieb nicht mehr zuldssig. Betragt die Unterrichtszeit
weniger als sieben Stunden, so ist eine Beschaftigung nur im folgenden Ausmal zulassig:

1. 1.Die Unterrichtszeit, die notwendige Wegzeit zwischen Betrieb und Schule und die im Betrieb zu
verbringende Zeit darf sieben Stunden nicht Gberschreiten.
2. 2.Die im Betrieb zu verbringende Zeit darf zwei Stunden nicht Uberschreiten.

In Kraft seit 01.07.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/12
file:///

	§ 13 KJBG
	KJBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987


